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Alle Führerscheine, die nach dem 19.01.2013 neu ausgestellt 

werden, sind nur noch 15 Jahre gültig.  

 

Dokumente, die vorher ausgegeben wurden, behalten ihre 

Gültigkeit bis Anfang 2033. Danach müssen auch diese Füh-

rerscheine umgetauscht werden und sind auf 15 Jahre befris-

tet.  

 

Eine erneute Fahrprüfung oder einen Gesundheitscheck wird 

es bei der Erneuerung der Fahrerlaubnis nicht geben. 

 

Die Regelung ermöglicht eine einheitliche Registrierung aller 

Führerscheine in der EU – und erschwert das Fälschen der 

Dokumente. 
 

->  Richtlinie 2006/126/EG über den Führerschein 

->  Gesetzentwurf zur Änderung des StVG pp. 

 

Führerschein 

mit Verfallsdatum 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:403:0018:0060:DE:PDF
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/030/1703022.pdf

